
§2. Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit
2.1  Ziel von unionart ist es, den Menschen die Kunst näher zu bringen und Plattformen für
       ihre Darbietung zu schaffen. Wir wollen neue Aspekte der Kunst erschließen, hierzu lassen
       wir Kunst aus verschiedensten Gattungen und Epochen miteinander verschmelzen. Dies
       wollen wir verwirklichen durch:                                                            

          a) Ausstellungen
          b) Workshops
          c) Musik -und Tanz-Veranstaltungen

                      d) Information der Öffentlichkeit
                      e) Bereitstellung eines öffentlichen Forums (z.B. eine Internet-Seite)

      
             Des weiteren strebt der Verein eine enge Zusammenarbeit mit anderen Vereinen an.
             Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.
             Auch wenn in der Satzung nur männliche Sprachformen verwendet wurden liegt dem  
             Verein daran Frauen und Männer bzw. Mädchen und Jungen gleichermaßen zu erreichen.

2.2  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  Sinne des Abschnitts        
 „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.3  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche     
             Zwecke.

   
2.4  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
       Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
 
2.5  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch                    
  unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.6  Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§3. Erwerb der Mitgliedschaft
      3.1  Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die     
             Ziele das Vereins unterstützen. Die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand
             schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme und die Art der Mitgliedschaft entscheidet der 
             Vorstand. Der Vorstand hat das Recht, den Antrag ohne Begründung
             abzulehnen. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so hat der  Betroffene das Recht,
             bei der Mitgliederversammlung schriftlich Widerspruch  einzulegen.  Diese entscheidet
             endgültig. Der Betroffene ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören.
             Minderjährige bedürfen der schriftlichen Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

      3.2  Der Verein unterscheidet zwischen:            
                a)  aktive Mitglieder
                b)  passive  Mitglieder
                c) Ehrenmitglieder

unionart Vereinssatzung

§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr
1.1  Der Verein führt den Namen “unionartò. Er soll in das Vereinsregister eingetragen
       werden und führt dann den Zusatz „e.V.“.

1.2  Der Verein hat seinen Sitz in Leimen.

1.3  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



 Ein aktives Mitglied hat Wahl- und Stimmrecht; es hat das Recht, Vorschläge 
     und Anträge bei  der  Mitgliederversammlung einzubringen.

                          Um ein aktives Mitglied zu werden, muss sich ein Mitglied durch besondere 
                         Leistungen  für den Verein, hier zu zählen Vorwiegend  das Übernehmen von    
 Ämtern und Aufgaben  aber auch die Bereitschaft sich für den Verein bei der  

Organisation von  Vereins Projekten zu engagieren, ausgezeichnet haben. 
 Kommt ein aktives Mitglied seinen jeweiligen Verpflichtungen  gegenüber dem  
 Verein nicht  ordnungsgemäß nach oder handelt es den Vereinszielen zuwider, so 
 kann  durch Beschluss des Vorstands darüber verfügt werden die Art der 
Mitgliedschaft des betroffenen Mitglieds zu ändern.

                    b)  Ein passives Mitglied hat kein Wahl und Stimmrecht; es hat das Recht, 
                         Vorschläge und Anträge bei der Mitgliederversammlung einzubringen. 
                          
                    c) Ein Ehrenmitglied hat Wahl- und Stimmrecht; es hat das Recht, Vorschläge 
                          und Anträge bei  der  Mitgliederversammlung einzubringen. Ehrenmitglieder
                          werden durch die Mitgliederversammlung ernannt.

       Änderung  der Art der Mitgliedschaft ist beim Vorstand schriftlich zu beantragen. Der Vorstand 
       hat  das Recht, den Antrag ohne Begründung abzulehnen. Das Mitglied hat das Recht  bei der 
       Mitgliederversammlung schriftlich Widerspruch einzulegen. Diese entscheidet dann endgültig. Das 
       Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören.

§4. Beendigung der Mitgliedschaft
      4.1.  Die Mitgliedschaft endet durch:
                    a) Tod des Mitglieds
                    b) Freiwilligen Austritt
                    c)  Ausschluss aus dem Verein

      4.2  Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
 dem Vorstand mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres.

      4.3  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn es den 
             Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht 
              nachkommt. Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen.
              Diese entscheidet endgültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören. 

§5. Mitgliedsbeiträge
      5.1  Der Verein erhebt keine Beiträge.

§6.  Organe des Vereins
              a)  Die Mitgliederversammlung
              b)  Der Vorstand

§7. Die Mitgliederversammlung
       7.1 Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel vom 
             Vorstandsvorsitzenden geleitet.

       7.2 In der Mitgliederversammlung haben nur aktive Mitglieder eine Stimme. Jedes
             anwesende Mitglied hat das Recht Anträge einzubringen.

         



      7.3  Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Wahl und Entlastung des VorstandesSatzungsän     
              derungen  einschließlich der Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des
              Vereins so wie die Ernennung von Kassenprüfern und Ehrenmitgliedern.
              Die Beschussfähigkeit besteht ohne die Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.
              Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
              Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
       
 7.4   Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 
              vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung 
              unter der Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der 
              Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied als zugegangen,   
              wenn es an die letzte vom Mitglied, dem Verein schriftlich bekannt  gegebene Adresse gerichtet 
              ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

 7.5  Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der 
              Versammlungsleiter einen Protokollführer.

 7.6  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
              jeweiligen Versammlungsleiter und  dem  Protokollführer zu unterzeichnen 
             ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des
              Versammlungsleiter und des Schriftführers bzw. des Protokollführers, die Zahl der erschienenen 
              Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

       Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
 
 7.7   Jedes Mitglied kann während der Mitgliederversammlung weitere Anträge einbringen

      7.8  Die Mitgliederversammlung bestellt jährlich zwei Kassenprüfer aus dem Kreis der 
              aktiven Mitglieder , diese dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein und müssen das 
             18. Lebensjahr vollendet haben.

      7.9  Die Kassenführung ist mindestens einmal  im Jahr von den Kassenprüfer zu  
             Überprüfen. Über das Ergebnis der Kassenführung ist der Mitgliederversammlung bericht zu 
              erstatten.

§8.  Der Vorstand
 8.1  Im Sinne des § 26 BGB besteht aus:
         a) dem 1. Vorsitzenden
       b) dem 2. Vorsitzenden
       c) dem Schriftführer
       d) dem Kassenwart

              Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
              Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Der Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer 
              Person ist unzulässig.

 8.2   Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl angerechnet,
              gewählt. Er bleibt bis zur Bestellung eines neuen Vorstands im Amt. Scheidet ein Mitglied
              des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt die Mitgliederversammlung ein  
              Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

§9. Beurkundung
 9.1   Die in den Mitgliederversammlungen und Vorstandsitzungen gefassten Belschlüsse sind in 
              Protokollen niederzulegen und vom jeweiligen  Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
              unterzeichnen.



§10. Satzungsänderung
 10.1  Zur Änderung der Satzung ist die einfache  Mehrheit der abgegebenen gültigen 
               Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen  bleiben außer Betracht.
               Die Beschlussfähigkeit besteht ohne die Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.

 10.2  Zur Änderung des Vereinszwecks ist die einfache  Mehrheit der abgegebenen gültigen 
               Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen  bleiben außer
               Betracht. Die Beschlussfähigkeit besteht ohne die Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.

§11.Auflösung
 11.1  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
               Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
               Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.
               Die Beschlussfähigkeit besteht ohne die Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden.

 11.2  Bei der Auflösung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu 
               verwenden.

 11.3  Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach
               Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Die Satzung wurde am  08.05.2004 errichtet mit Änderung vom 28.06.2004 



unionart.e.V

Friedrich-Ebert-Straÿe 17 a
69181 Leimen 

                                                               Aufnahme-Antrag

                  Ich mºchte Mitglied im UNIONART e.V. werden und bitte um Aufnahme als:

            passives Mitglied

            aktives Mitglied

                        Name:______________________          Vorname:__________________________

                        Beruf:_______________________                geb.: ______________________

                 Familienst:_______________________         

                       StraÇe:_____________________________________________

                          PLZ:____________    Ort:_______________________ Land:___________________
                          
                            
                             Tel:_______________________           mobil:___________________

                      e - mail: ____________________________________________

       Ort:____________________     Datum:_____________      Unterschrift:_____________________

___________________________________________________________________________________
Der obige Aufnahme-Antrag hat dem Vorstand bzw. der Mitgliederversammlung vorgelegen. Es wurde wie 
folgt entschieden :

        Dem Antrag wurde  zugestimmt.

        Der Antrag wurde abgelehnt.

   
       Das Mitglied erhªlt den Status :

        passives Mitglied

        aktives Mitglied
   
        Ehrenmitglied

       Mitgliedsnummer : ____________________

Ort:____________________ Datum:_____________      Unterschrift(en):__________________________


